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III. Schlußbetrachtung: Der historische Kontext 
Professor Dr. Hans F. Zacher, Universität München, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 
Sozialrecht, München 

Ich bin jetzt in einer kleinen Verlegenheit. Herr Schellhorn, der 
mir den Auftrag gegeben hat zu moderieren, hat gesagt, ich 
sollte hier eine Schlußbetrachtung anstellen. Die Zeit für eine 
solche Schlußbetrachtung ist allerdings so gut wie dahin. Aber 
erlauben Sie mir vielleicht t ro tzdem, daß ich versuche, in 
einigen wenigen Minuten dem Auftrag gerecht zu werden. 
Was ich mir vorgestellt habe als Schlußbetrachtung ist der 
Versuch einer historischen Einordnung des Phänomens. Ich 
glaube, das gibt uns am besten die Gelassenheit und auch die 
Sinnzusammenhänge, die notwendig sind, um für die Zukunft 
bessere Lösungen zu f inden. 

Ich möchte das ganze Problem einordnen in die beiden 
Grundbegriffe, die uns ja mittlerweile allen geläufig sind: „Ein-
Schluß" und„Ausschluß"!\ror der öffentlichen Armenfürsorge, 
die in den meisten deutschen Ländern gegen Ende des 
18. Jahrhunderts in der Weise eingeführt worden ist, daß die 
Verantwortung der Gemeinden für die Armen begründet 
wurde, liegt die Alternative von Einschluß und Ausschluß 
darin, daß man sagt: wer nicht in einer privaten Einheit - in 
einer Familie, in einem Haushalt, in einem Kloster etc. Ein
schluß gefunden hat, der ist ausgeschlossen, der hat nichts, 
worauf er sich sozial verlassen kann, der hat keinen gesicher
ten Anteil an den Lebensmöglichkeiten. (Den freilich auch der 
„Eingeschlossene" nur nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit 
und der Binnenstruktur der privaten Einheit hat.) Um 1800 
ändert sich das. Neben den privaten Einschluß tritt der öffentl i
che. Der öffentliche Einschluß wird den elementaren subnat io-
nälen Einheiten, den Gemeinden, aufgegeben. Und er bleibt 
beschränkt auf die Hilfe im Falle der Armut. Mehr wird 
zunächst nicht geboten. Aber sofort entwickelt sich eben die 
Problematik, die wir heute immer noch f inden, nämlich, daß 
der Einschluß zwei Seiten hat: den „äußeren" Einschluß durch 
Aufenthalt, Wohnsitz, vielleicht auch Bürgerrecht, und den 
„inneren" Einschluß der sozialen Teilhabe. Dem „sozialen 
Einschluß" der Hilfe bei Armut, liegen der Zugang zur Einheit 
und der Verbleib in der Einheit voraus. Aufenthalt, Freizügig
keit und Bürgerrecht bekommen deshalb eine neue Bedeu
tung. „Heimatrecht" in den Gemeinden und Armenverantwor
tung der Gemeinden werden zu einer Schaukel. Auf der einen 
Seite läßt künft ig die äußere Zugehörigkeit zur Einheit die 
soziale Bedeutung dieser Zugehörigkeit, nämlich den Zugang 
auch zur Armenfürsorge der Gemeinde, „hochschnel len". Auf 
der anderen Seite drückt dieser soziale Inhalt die Schwelle des 
äußeren Zuganges in die Höhe. Die Gemeinden wollen keine 
Armen - und auch keine potentiellen Kandidaten der Armen
fürsorge. Das ist im Prinzip schon die gleiche Schaukel zwi
schen dem äußeren Zugang zum Gemeinwesen (und dessen 
rechtlichen Bedingungen) einerseits und dem im engeren 

Sinne sozialen Einschluß andererseits, die uns heute wieder 
beschäft igt. 

Zunächst aber beschäftigt sie das Deutschland des 19. Jahr
hunderts bis über dessen Mitte hinaus. Die Einheiten, denen 
der öffentl iche Einschluß aufgetragen wird, erweisen sich 
rasch immer wieder als zu klein. Auch hier wirkt wieder die 
Schaukel. Auf der einen Seite sind die Räume des äußeren 
Einschlusses zu eng abgegrenzt. Auf der anderen Seite ist die 
Last des sozialen Einschlusses für die kleinen Einheiten, die 
Gemeinden, weithin zu schwer. So werden dann die Gemein
deverbände herangezogen. Rasch wird die Letztverantwor
tung der Staaten - werden sie als die letzten Einheiten des 
öffentl ichen Einschlusses - gesehen. Extrem unterschiedlich 
und kleinräumig, wie die deutschen Staaten damals sind, 
erweist sich auch diese Ebene als unzulänglich. Das Elend 
landfremder Deutscher in jeweils anderen deutschen Staaten 
war ebenso unerträglich wie die Abschiebepraxis. So kam es 
zu Verträgen. Schließlich machten der Gothaer Vertrag (1851) 
und die Eisenacher Übereinkunft (1853) aus den Mitgl iedstaa
ten des Deutschen Bundes eine große Sozialgemeinschaft. 
Aber natürl ich: der Einschluß bleibt relativ. Lücken bleiben, 
Konfliktfälle bleiben. 

Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes, der sich als
bald zum Deutschen Reich erweitert, beginnt eine neue Ära. 
Innerhalb des Bundes/des Reiches herrscht Freizügigkeit. Der 
„äußere" Einschluß weitet sich auf das neu verfaßte Deutsch
land. Das meint zunächst Chancengleichheit durch Freizügig
keit - gesellschaftl ichen Einschluß durch Freiheit. Aber die 
Ausweitung zum - im engeren Sinne - sozialen Einschluß muß 
folgen. Das Bundesgesetz über den Unterstützungswohnsitz 
(1870) schafft ihn - bei allem technischen Festhalten auch am 
Primat engerer Einheiten des sozialen Einschlusses. Damit 
haben wir jetzt zugleich drei Dinge: erstens, den Nationalstaat; 
zweitens, eine Erwerbs- und Wirtschaftseinheit; und drittens, 
eine soziale Einheit, die auf dem Niveau der Armenfürsorge ein 
Mindestmaß an Teilhabe sichert. Das ist auch, und darauf 
möchte ich hier eingehen, die Gründungszeit des Deutschen 
Vereins. Auch der Deutsche Verein wird in dieser Phase m ö g 
lich und notwendig zugleich. 

Bald aber f inden wir zusätzlich eine neue Technik sozialen 
Einschlusses: die Sozialversicherung. Sie knüpft nicht mehr 
an eine allgemeine Armut an und hilft bei Armut, sondern sie 
knüpft an die spezif ischen Risiken des Arbeitnehmers an und 
sorgt für den Fall ihrer Realisierung vor. Die gleichermaßen 
vorsorgefähigen und bedürft igen Arbeitnehmer werden von 
den „Armen" abgegrenzt, denen Vorsorgefähigkeit fehlt. 
Ebenso werden die besonderen Risiken selektiert und der 
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„amorphen" Armut gegenübergestellt. Wir haben also einen 
gruppenhaft konzipierten Zugang zu selektivem sozialen 
Schutz. Das hat eine interessante Konsequenz: die nationale 
Zugehörigkeit spielt jetzt nur noch eine sekundäre Rolle. 
Sozialversichert kann man damals schon als Nichtdeutscher 
werden. Und sogar „Leistungsexport" gibt es schon. Die 
Sozialversicherung ist ja eine ganz spezifische Sol idargemein
schaft, eine ganz spezif ische Einbindung. Sie ermöglicht eine 
ebenso spezifische internationale Öffnung des sozialen Ein
schlusses. Registrieren wir aber auch die Entwicklung des 
Wohlfahrtsstaates. Er überschreitet Armutshilfe und bietet 
Anfänge sozialer Sicherheit. Er typisiert die personellen Bes-
ser-Schlechter-Relationen zwischen den Arbeitnehmern und 
anderen weniger vorsorgebedürft igen und/oder vorsorgefähi
gen Gruppen sowie die Situationellen Besser-Schlechter-
Relationen, die sich in den „sozialen" Risiken manifestieren 
(wie zwischen Aktiven und Alten, Gesunden und Kranken etc.). 

Die folgenden Entwicklungen - die sich historisch e twa mit 
dem Ersten Weltkrieg, der ersten Nachkriegszeit, der Zwi 
schenkriegszeit, dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegs
zeit markieren lassen, ohne daß damit das sozial Wesentl iche 
auch nur angedeutet wäre, - können hier nicht einmal skizziert 
werden. Das doppelte Spannungsverhältnis zwischen „äuße
rem" und „innerem" (sozialem) Einschluß und Ausschluß wan
delt unablässig seine Gestalt (nur zwei Beispiele: die Gebiets
veränderungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg; und 
die vielfachen Formen von Vertreibung und Zuflucht in der 
Nachkriegszeit). Aber wie viele rechtliche, polit ische, techni
sche usw. Faktoren tragen zu der Flut der Veränderungen bei? 
Das kann hier nicht beschrieben werden. 

Lassen Sie mich stattdessen versuchen, vom Status quo her 
die wesentl ichen Veränderungen, aus der die gegenwärt ige 
Situation resultiert, zu benennen. Zunächst: der Nationalstaat 
ist in Verfall geraten. Auf der einen Seite ist er immer noch das 
maßgebliche Prinzip der Staatenbildung. Und viele Probleme, 
die hier erörtert wurden, haben gerade damit zu tun. Auf der 
anderen Seite aber ist er nicht nur der Idee nach geschwächt. 
Auch die gesellschaftl ichen Verhältnisse widersprechen ihm 
vielfältig. Sodann: der Wohlfahrtsstaat hat sich verallgemei
nert. Die Besser-Schlechter-Relationen haben sich vervielfäl
tigt. War es am Anfang die Besser-Schlechter-Relation zwi 
schen arm und nicht-arm, die seine Reaktion auslöste, war es 
sodann der Katalog der Besser-Schlechter-Relationen, der 
sich personell in den Gruppen ausdrückte, welche die Sozial
versicherung schützte und sachlich in den Situationen manife
stierte, die als soziale Risiken von der Sozialversicherung 
abgesichert wurden, so ist mittlerweile die Zahl von Eiesser-
Schlechter-Relationen, die - personell oder situationeil def i 
niert - zum Gegenstand wohlfahrtsstaatl icher Abhilfe 
gemacht werden, potentiell unendlich geworden. Damit 
wächst auch die Verantwortl ichkeit des Wohlfahrtsstaates für 
die komplexe Vielfalt der Besser-Schlechter-Relationen, die 
sich aus den Spannungsverhältnissen zwischen Einschluß 
und Ausschluß, sowie zwischen äußerem (gleichsam „räumli

c h e m " ) Einschluß und innerem (sozialem) Einschluß ergeben. 
Ich will hier einmal vorschlagen, die Fülle dieser Besser-
Schlechter-Relationen mit dem Sammelnamen „Fremdheit" 
zu.benennen. Und ich komme zu dem Zwischenergebnis: In 
einem Sozialstaat, der kein geschlossener Nationalstaat sein 
kann, erweist sich „Fremdheit" als ein Syndrom von Besser-
Schlechter-Relation von solchem Ausmaß, daß eben dieser 
Sozialstaat, zu dessen innerer Gesetzmäßigkeit es gehört, 
möglichst viele Besser-Schlechter-Relationen wahrzuneh
men, die „Fremdheit" aufgreifen und unter seine Verantwor
tung nehmen muß. 

Warum wurde dieser Sachverhalt, wurde dieser Zusammen
hang bisher so wenig gesehen? Warum wurde er so wenig 
artikuliert? Ich glaube, es kommt davon, daß die soziale 
Realität und Herausforderung „Fremdheit", wie schon ange

deutet, ihre hochkomplexe Gestalt unablässig gewandelt hat, 
davon, daß die Einzelphänomene im Vordergrund standen, 
und davon, daß viele dieser Einzelerscheinungen vorüberge
hender Natur waren oder doch zu sein schienen. In den letzten 
Jahrzehnten aber haben sich doch die Zusammenhänge 
gezeigt. Und ebenso hat sich erwiesen, daß die Herausforde
rung, die dem Sozialstaat aus der „Fremdheit" erwächst, eine 
elementare und dauernde ist. 

Die gegenwärt ige Gestalt des sozialen und rechtl ichen Pro
blemkomplexes der „Fremdheit" ist von der Struktur der „ein
schl ießenden" Gemeinwesen her vor allem durch fo lgendes 
gekennzeichnet. Wir haben neue Staatengemeinschaften, die 
sich zwar als Sozialgemeinschaften verstehen, das aber nicht 
in der umfassenden Weise sein können, wie Nationalstaaten 
das waren. Eine solche Staatengemeinschaft ist in wei terem 
Sinn das „Europarats-Europa", w o wir immerhin durch das 
Europäische Fürsorgeabkommen usw. einen Ansatz zu einer 
umfassenden Sozialgemeinschaft haben, wo aber keine aktu
ell handlungsfähige polit ische Einheit gegeben ist. Sodann 
haben wir das Europa der Europäischen Gemeinschaften. 
Hier ist zwar mehr Möglichkeit polit ischer Einheit vorhanden. 
Deren Schwäche ist jedoch notorisch. Die Teilhabe der EG-
Bürger an den gesellschaftl ichen Möglichkeiten des Großrau
mes der Europäischen Gemeinschaften wird primär durch die 
Freizügigkeit vermittelt. Die Teilhabe der „Eingeschlossenen" 
durch Sozialleistungen ist demgegenüber sehr spezif isch 
geraten. Sie konzentriert sich auf die soziale Sicherung gegen 
best immte Risiken. Anders gewendet: manifestierte der deut
sche Nationalstaat von 1871 den sozialen Einschluß durch 
Armenfürsorge und Sozialversicherung, so begnügen sich die 
Europäischen Gemeinschaften mit dem - auf soziale Siche
rung ausgeweiteten - letzteren Weg. Das hat vor allem drei 
Gründe. Erstens ist die Freizügigket eine Freizügigkeit der 
Erwerbstätigen; und risikobezogene soziale Sicherung knüpft 
in der Regel an die spezifische Vorsorgebedürft igkeit und 
-fähigkeit der Erwerbstätigen an. Zweitens hatten bei Grün
dung der Europäischen Gemeinschaften schon alle Mitgl ied
staaten risikobezogene Systeme der sozialen Sicherheit, die 
gegenüber der Armenfürsorge als Fortschritt angesehen 
wurde. Drittens sind solche Systeme wegen ihrer spezifischen 
individuellen Einbindung des einzelnen und seiner Lebenssi
tuation an sich in anderer Weise international offen als allge
meine, steuerfinanzierte Solidarsysteme wie die öffentl iche 
Fürsorge. Wir sehen jetzt mehr und mehr, daß diese Konzen
tration auf die r isikobezogene soziale Sicherung nicht genügt. 
Der Europäische Gerichtshof treibt den sozialen Einschluß der 
EG-Bürger deshalb immer weiter in den Bereich der Entfal
tungshil fen, der Sozialhilfe usw. hinein. Aber wieviel soziale 
Einheit ist ohne entsprechende aktuell handlungsfähige polit i
sche Einheit denkbar? Und ist die polit ische Einheit w ü n 
schenswert? Durch die westeuropäische - vor allem die EG-
europäische - Entwicklung gewinnt jedenfalls die Alternative 
von Einschluß und Ausschluß für ganz Europa ein neues 
Gesicht. Je mehr es in Europa einen übernationalen sozialen 
Einschluß (Europäische Gemeinschaft, Europarat) gibt, desto 
deutlicher wird der Ausschluß des nicht-eingeschlossenen 
Europa. Das wird am auffälligsten in bezug auf Osteuropa, weil 
die Menschen, die dort leben oder von dort kommen, unserer 
Gesellschaft als besonders schutzbedürft ig erscheinen. 

Das Problem der „Fremdheit" hat aber auch von der Realität 
her quantitativ und qualitativem völlig neues Gesicht bekom
men. Wir haben viel mehr Fremde, viel mehr Internationalität in 
unserer Gesellschaft. Die Welt ist, wie wir alle sagen, kleiner 
geworden. Wir haben eine Welt, in der die Unterschiede 
zwischen Tyrannei und Freiheit ganz anders wahrgenommen 
werden als früher. Daß Menschen wandern, weil sie woanders 
freier sind, setzt voraus, daß sie wissen, daß man woanders 
freier ist. Wir haben eine ganz andere Wahrnehmung der 
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wirtschaftl ichen Gefälle. Und wir haben ganz andere techni
sche Möglichkeiten internationaler Mobilität. Die Leute kön
nen reisen, wohin sie früher nicht hätten reisen können. Daß 
jemand mit dem Flugzeug in Deutschland ankommt, um der 
elementaren Not zu entgehen, die in seiner Heimat herrscht, 
wirkt als ein Paradoxon. Wir haben eine ganz neue interkultu
relle Streuung und Mischung. Wir haben schließlich eine uner
hörte Differenzierung der Zwecke, deretwegen Fremde sich 
hier aufhalten, der Zeithorizont ihres Aufenthalts und der 
Varianten von Vorläufigkeit und Endgültigkeit des Entschlus
ses zu bleiben. Die Verantwortung für diesen komplexen 
Tatbestand der Fremdheit bringt die soziale Intervention in 
eine - für den Wohlfahrtsstaat ganz allgemein typische, jedes 
Mal aber doch sich neu darstellende - Grundverlegenheit. Der 
Wohlfahrtsstaat will mehr Gleichheit. Aber was ist hier mehr 
Gleichheit? Was führt zu mehr Gleichheit zwischen Auslän
dern und Inländern - zwischen „Fremden" und „Eigenen", wie 
immer wir diese Grenzziehung und den „äußerlich" Einge
schlossenen auch definieren? Noch genauer: Wann soll durch 
Gleichbehandlung, wann durch Ungleichbehandlung gehol
fen werden. Das ist ja ganz allgemein etwas, was wir im 
Sozialstaat so oft nicht wissen. Wann ist die soziale Ungleich
behandlung, die soziale Ungleichheit kompensieren soll, das 
- erst recht - Diskriminierende? Wann ist die Gleichbehand
lung von sozial Ungleichem, auch und gerade, wenn sie 
Gleichheit herstellen soll, das Diskriminierende? „Fremdheit" 
stellt offensichtl ich vor ein ganzes Meer solcher Fragen. Indem 
wir uns dessen bewußt werden, gehen wir aber gleich einen 
weiteren Schritt voran. Felder, in denen die Kategorien von 
Gleichheit und Ungleichheit der Sachverhalte wie der Abhilfen 
sich so vielfältig überschneiden, wie das beim Phänomen der 
„Fremdheit" der Fall ist, sind nicht zuletzt durch zwei Eigenar
ten gekennzeichnet. Die eine ist die: Sie eignen sich - jeden
falls für eine gewisse Übergangszeit - nicht zur „Verrechtli-
chung" . Hilfen müssen vor allem im Sinne von Diensten ange
boten werden. Die zweite Eigenart ist die: in diesen Feldern 
versagt wei tgehend das polit ische Gemeinwesen und muß es 
auch versagen. Fragen wie die, was wegen oder trotz „Fremd
heit" gleich oder ungleich ist, ob also bei „Fremdheit" Gleich
behandlung oder Ungleichbehandlung geboten ist, überfor
dern leicht den polit ischen Mehrheitsentscheid. Er bleibt ent
weder aus oder setzt die Zäsuren falsch oder zu scharf. Die 
Mehrheit haben allemal die „Eigenen" und nicht die „Frem
den" . Dies alles deutet darauf hin, daß die soziale Ungleich
heit, deren komplexe Unendlichkeit hier mit dem Stichwort 
„Fremdheit" benannt wi rd, in ganz besonderem Maße eine 

Herausforderung an die gesellschaftlich getragenen sozialen 
Dienste ist. 

Damit komme ich zum Schluß. Was ich sagen wollte, ist 
folgendes: Erstens ist die Spannung zwischen öffentl ichem 
sozialem Einschluß und Ausschluß und deren Intensivierung 
und Differenzierung in der Konfliktzone der Spannung zwi
schen dem äußeren Einschluß in das Gemeinwesen und dem 
inneren Einschluß, der sozialen Teilhabe an diesem Gemein
wesen] ein Phänomen, das den Wohlfahrtsstaat von Anfang 
an begleitet und immer wieder neue Gestalt angenommen hat. 
Diese Spannung erträglich zu halten, ist deshalb eine blei
bende Aufgabe des Wohlfahrtsstaates und der im Wohlfahrts
staat verfaßten Gesellschaft. Zweitens ist es notwendig, die 
spezifische Gestalt wahrzunehmen und zu artikulieren, die 
das Phänomen durch den Verfall des Nationalstaates, den 
Ausbau des Wohlfahrtsstaates, die selektive supranationale 
und internationale Erstreckung von rechtl ichem, poli t ischem 
und sozialem Einschluß, durch die vielfältigen neuen quant i 
tativen und qualitativen Dimensionen von „Fremdheit" in der 
gegenwärt igen Gesellschaft erhalten hat. Drittens verweisen 
die Schwierigkeiten, im Phänomen der „Fremdheit" gleich und 
ungleich zu unterscheiden und auf Ungleichheiten mit „glei
chen" oder „ungleichen" Abhilfen sachgerecht zu reagieren, 
die Grenzen rechtlicher und die Gefahren politischer Lösun
gen darauf, daß den Diensten der gesellschaftl ichen Kräfte 
hier eine besondere Aufgabe und Verantwortung zukommt . 

Damit sind wir bei der Kompetenz des Deutschen Vereins, 
sich dieses Problemkreises anzunehmen. Der Deutsche Ver
ein wurde vor einem Jahrhundert gegründet, als s ich der 
deutsche Nationalstaat zugleich als Sozialgemeinschaft etab
liert hat. Er hat mit dazu beigetragen, daß dem äußeren 
Einschluß im nationalen Raum auch ein umfassender innerer, 
sozialer Einschluß entsprach. Seither hat die doppelte Span
nung zwischen Einschluß und Ausschluß sowie zwischen 
äußerem und innerem Einschluß, die hier als das Problem der 
„Fremdheit" benannt wurde, sich unablässig gewandelt. Im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich das Phänomen jedoch 
zumindest in dem Sinne stabilisiert, daß es sich als ein 
wesentl iches soziales Problem unseres international vielfältig 
offenen Sozialstaates erwiesen hat, der zu seiner Lösung in 
besonderem Maße auf soziale Dienste und gesellschaftl iche 
Kräfte angewiesen ist. Der Deutsche Verein, als die zentrale 
Plattform für die Begegnung öffentlicher und gesellschaftl i
cher Träger sozialer Dienste im Sozialstaat, wird sich diesem 
Problem direkter, „frontaler" als bisher widmen müssen. 
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